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Newsletter 27 | Rickmers Holding AG 

 

Klage gegen Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 09.02.2024 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen in Sachen Rickmers Holding AG 

zukommen lassen, welche der gemeinsame Vertreter der Anleiheinhaber uns mitge-

teilt hat.  

 

Wie berichtet fand am 09.02.2024 eine Gläubigerversammlung statt, bei der die 

Anleihegläubiger die Eschnapur Trust GmbH zum neuen gemeinsamen Vertreter 

gewählt sowie für die höchst vorsorgliche Abberufung der One Square Advisory 

Services s.à.r.l. gestimmt haben.  

 

Die One Square Advisors GmbH hat gegen die Rickmers Holding AG i.I. bzgl. der 

Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung geklagt. Am 02.10.2024 hat die 

mündliche Verhandlung vor dem Landgericht Hamburg stattgefunden. Nach Infor-

mationen des Anleihegläubigers Rainer Manthey, der damals vom Gericht zur Ein-

berufung der Versammlung ermächtigt war, hat das Landgericht in der mündlichen 

Verhandlung den Parteien mitgeteilt, dass es nach seiner vorläufigen Einschätzung 

  

 den Beschluss zur Wahl der Eschnapur Trust GmbH zur gemeinsamen Ver-

treterin der Anleihegläubiger als wirksam ansehe  

  

Begründung: Weder sei die One Square Advisory Services S.a.r.l. gemein-

same Vertreterin der Anleihegläubiger, noch liege ein Verstoß gegen § 20 

Abs. 1 Satz 2 SchVG vor, der die Beschlussanfechtung wegen unrichtiger, 

unvollständiger oder verweigerter Erteilung von Informationen regelt. 

  

 den Beschluss über die höchstvorsorgliche Abberufung der One Square Ad-

visory Services s.a.r.l. als nichtig ansehe 

  

Begründung: Die Eheleute Manthey seien vom Amtsgericht Hamburg ge-

mäß § 9 SchVG nur zur Einberufung zum Zweck der Neuwahl eines ge-

meinsamen Vertreters nicht jedoch zur vorsorglichen Abwahl der One Squa-

re Advisory Services s.a.r.l. ermächtigt worden. 

  

Daraufhin habe die Rickmers Holding AG i.I. im Termin im Wege der Widerklage 

beantragt, festzustellen, dass die One Square Advisory Services S.a.r.l. nicht ge-

meinsame Vertreterin der Anleihegläubiger war und ist. Das Gericht habe den Par-

teien Schriftsatzfristen bis zum 11.11.2024 eingeräumt. 
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Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 23.10.2024 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Rickmers Holding AG! 
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